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W. Capir. Josephir.

( ärt . v .)

r . iv . (vin)
(Verrechnung)

Und von denen Reichs -Pfen¬
ning - Meistern , denen solchen
Falls die Erhebung und Zusam¬
menbringung derer in denen Leg¬
städten eingegangenen Gelder,
denen Reichs -Gesatzen und Ver¬

fassungen gemäß , ohne Eintrag
zu überlassen , jedesmal dem
Reich oder wen dasselbe bey der

Verwilligung zur Aufnahme sol¬
cher Rechnungen verordnen wird,
auf den sodann fürwahrenden,
oder da selbiger Zeit keiner wäre,
den nächst darauf folgenden
Reichstag wann es nicht Anla¬

gen betrift , welche zu eines Rö¬
mischen Kaysers freyer Oisxoü-
lion verwilliget worden , richtige
Rechnung gethan werde.

r. v.
( und Anwendung .)

Auch die von denen Reichs-
Ständen eingewilligte Steuern
und Hülffen zu keinem andern
Ende , als dazu sie gewilliget wor¬
den , anwenden.

§ . vi.
(kxemptiones davon.)

Wollen auch weder Uns selbst
mit Unseren Erblanden desBey-
trags zu denen vom Reich ver-
willigten Hülfen und Anlagen
entziehen.

- . VII.

N . Capit . Leopold II. und
Franz II.
( ^rt. v .)

§. 4 . (VII!)
( Verrechnung)

Und von den Reichspfenning¬
meistern oder Reichskassirern , de¬
nen solchen Falls die Erhebung
und Zusammenbringung der in
den Legstädten eingegangenen
Gelder , den Reichsgesezen und
Verfassungen gemäß , ohne Ein¬
trag zu überlassen , jedesmal dem
Reiche , oder wen Dasselbe bei der
Verwilligung zur Aufnahme sol¬
cher Rechnungen verordnen wird,
auf den sodann fürwahrenden,
oder da selbiger Zeit keiner wäre,
den nächst darauf folgenden
Reichstag , wenn es nicht Anla¬
gen betrift , welche zu eines römi¬
schen Kaisers öder sonst jemandes
freier Disposition verwilliget wor¬
den , richtige Rechnung gethan
werde;

S. 5.
(Anwendung .)

Auch die von den Reichsstän¬
den eingewilligten Steuern und

Hilfen zu keinem andern Ende,,
als dazu gewilliget worden , an¬
wenden.

(§. 6 .
(Beitrag desKuisers von denErblanden)

Wollen auch weder Uns selbst
mit Unfern Erblanden des Bei¬
trags zu den vom Reiche verwil-

ligten Hilfen und Anlagen ent¬

ziehen.
5 . 7.

Projectder pcrpettrirlichm
W . Capit.

§. 4 . und von dem Reichs-
Pfenning -Meister jedes mal dem
Reich , oder wenn dasselbe, bey
der Verwilligung , zur Aufnahm
solcher Rechnung verordnen wird,
auf dem nächst darauf folgenden
Reichstag , wann es nicht Anla¬

gen betrift , welche zu eines Rö¬

mischen Kaysers freyer Oispoll-
tlou verwilligt worden , richtige
Rechnung gethan werde;

§. Z . , auch die von denen
Reichs - Ständen eingewilligte
Steuer und Hülffen zu keinem
andern Ende , als darzu sie gewil¬
ligt worden , anwenden.

§ . 7 . Will auch nicht gestatten,
daß ein Stand , welcher ZeEouern
et Votmn bey Reichs -Conventen
hat , von solchen Reichs - Hülf-
fen und Anlagen , unter was
Vorwand solches geschehen möge,
sich befreyungs - Weiß eximire.
So will er auch selbsten keine

Lxemptiones oder lnocierstiones
^ der Anschlag und Matricul , oh - '

ne Vorwissen und Verwilligung
der Churfürsten , Fürsten und
Stande des Reichs ertheilen,
sondern vielmehr daran feyn , daß
jeder Stand zu Leistung seiner
Schuldigkeit angehalten , und
wider die Lontuinsces , vermög
der Txecutious - Drdnung verfah¬
ren werde.





W . Lapit . Joseph » -

( Lrk . V .)

§ . VII . ( IX)

( Lximirullg)

Noch auch gestatten , daß ein Stand , welcher

LeMonem et Votum bey Reichs -Loliventen hat,

von solchen Reichs -Hülsen und Anlagen , unter

was Vorwaud solches geschehen möge , sich Be-

sreyungsweiß eximirc , oder von Uns oder jonsten

jemanden inner oder ausserhalb Reichs auf einiger-

ley Weiß eximiret werde.

§ . vm.
( ^ lllxllLtiones , eomxsnsLt!oo«s .)

So wollen Wir auch niemanden ^ ÜlZnationes

auf Reichs -Crayse oder Stande , wider deren

Willen ausstellen , keine Comxeulariones , ohne
des Reichs Vorwissen , oder Bewilligung , am

wenigsten mit denen Reichs - sodann Unseren oder

anderen krivst - (Feldern oder Schulden gestatten»

§ . IX . (X)

(Rxsmpüoncs , Hlo ^ersUoneL.)

Auch selbsten keine Lxemptiones oder ^ loäers-

tiones der Anschläge und Matricul , ohne Vor¬

wissen und Verwilligung der Churfürsten , Für¬

sten und Standen des Reichs ertheilen.

§ . X . ( D

( keäintexrLtio Lirculorum » HloäerLtio , keraeguLtio,

Lxemxtio.)
Sondern vielmehr daran seyn , daß der kun-

Aus keäinteZrationiL Lireulorum , ^ loäerstioms

matriculse et peraeguatioms und überhaupt die

Lxemptiom - Irrungen im Reich auf gemeinen

Reichs - oder einem absonderlichen ^ loäerLtions-

Tage , (in so weit nicht mittlerweile ein und ande¬

rer Punct erlediget worden seyn sollte) rechtmäßig
and förderlichst vorgenommen und erörtert.

§ . XI.

N . Capit . Leopold II . und Franz U.

Ort . v .)
§ . 7 - ( ix ) ^

(Aller Stände)

Noch auch gestatten , daß ein Stand , welcher
8elIIouem et Votum bey Reichskonventcn hat,
von solchen Reichshilfen und Anlagen , unterwas
Vorwände solches geschehen möge , sich befreiungs¬
weise eximire , oder von Uns oder sonst jemanden
inner , oder ausserhalb des Reichs aus einigerler

Weise eximiret werde.

§ . 8 .

(Assignatiönen , Kompensationen .)

So wollen Wir auch niemanden Assignakionen

auf Reichskreise oder Stände wider deren Willen

aussiellen , keine Kompensationen , ohne deS

Reichs Bewilligung am wenigsten mit den Reichs-

sodann Unfern oder andern Privatgeldern oder

Schulden gestatten.

§ . 9 . ( X)

( Cremtionen , Moderationen .)

Auch selbst keine Exemtionen oder Moderatio¬
nen , der Anschläge und Matrikel , ohne Vorwis¬
sen und Verwilligung der Kurfürsten , Fürsten
und Stände

desDeichs
ertheilen.

§ . i -- , ( r)

(Wiederherstellung der Kreise , Ausgleichung des Matrikn-
laranschlags . )

Sondern vielmehr daran seyn , daß der kun.
Aus rechnteA 'Ltioms circulorum , moäerstioniz
mLtriculae et ^ emeguunonis , und überhaupt die

Exemtionsirruugen , im Reich aufgemeinen Reichs¬
oder einem absonderlichen Moderationstage recht¬

mäßig und förderlichst vorgenannten und erörtert.

§ . n.
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OravLrmma et ^lomtL
krincipum.

( /ttt . V . )

( IX)

§ . 7 - *)
( Verändert durch Zusatz)

Noch auch gestatten , daß ein
Stand , welcher teitiouem et Vo¬
tum bey Reichsconventen hat,
von solchen Reichs und Kreis¬
hülfen, Anlagen und Kam¬
merzielern, unter was Vor¬
wände solches geschehen möge,
sich befreyungsweise eximire , oder
von uns oder sonst jemanden in¬
ner- oder austerhalb des Reichs
auf einigerley Weise eximiret
werde.

( X)

§. y.
(Z u s atz e)

Auch selbsten keine ^ xem ^ tlo-
nen oder Moderationen der An¬
schläge und Matricul , ohne Vor¬
wissen und Verwilligung der
Churfürsten , Fürsten und Stan¬
den des Reichs ertheilen , und^
die ohne Oon 5en 8 ertheil-
te untersuchen lassen.

*) § - 7 . Von solchen Reichssö-
ästur : und Kreiß . ,

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Ru '

chö-
Kkeises,

0 )
Vezsehung der im Kreise gelegenen M-

mittelbaren Gebiete zu den Kreis-
Anlagen . Insonderheit vöu Otto-
beuren , Burheim und Illernichheim.

Hiehcr gehört
i ) Die bereits sowohl in den

in Absicht auf die damals zu ver¬
fassende Wahl - Capitulation im
Jahr 1711 gedruckten so betitel¬
ten Orsvsmiuibin und Oeliäerüs
des Schwäbischen Kreises §. 8 .,
als auch in der hier beiliegenden:

(unter

Reichsstadtische Oravamm.
et



W . Capit . Joseph U.

( ärt . V .)
§ . XI.

( Auhaltung eines jedenZu seiner Schul¬
digkeit . )

Auch im übrigen jeder Stand

zu Leistung seiner Schuldigkeit
angehalten , und wider die Lon-
tumscer, vermag derkxeyutions-
Ordnung , verfahren werde.

>̂ . r t ! c u1u § VI.

- § - r-

( Bündnisse in Reichssachen . )

Wir wollen und sollen auch für
Uns selbst , als erwählter römi¬

scher König , nach angetrettener
Unserer Kayserlichen Regierung
vor Uns selbst , in des Reichs-
Handeln keine Bündniß oder Ei¬

nigung mit anderen in - oder aus¬
serhalb des Reichs machen , Wir

haben dann zuvor der Churfür¬
sten , Fürsten und Standen Be¬
willigung auf einem Reichstag
hierzu erlanget.

K. II.
( Wie in diesen und andern Public !, zu

verfahren , wann kericulum in mors)

Da aber lslus xudlicr et utili-
tss eine mehre Beschleunigung er¬

forderte , da sollen und wollen
Wir aller Churfürsten sammtliche
Einwilligung zu gelegener Zeit
und Mahl -Stadt und zwar auf
einer Oollexisl - Zusammenkunft
und nicht durch absonderliche Er¬
klärungen , biß man zu einer all-

gemei-

I N . Capit . Leopold n . und
Franz il.
( ärt . v .)

s . n.
( Anhaltung und Erekution der Schul¬

digkeit .)

Auch im übrigen jeder Stand

zu Leistung seiner Schuldigkeit
angehalten , und wider die Lon-
tumsces vermöge der Executions-
ordnung verfahren werde.

^ rtieulur VI.

Z. I.
( Bündnisse in Neichssachen .)

Wir wollen und sollen auch für
Uns selbst , als erwählter römi¬
scher Kaiser , in des Reichs Hän¬
deln kein Bündniß oder Einigung
mit andern in - oder außerhalb
des Reichs machen , Wir haben
dann zuvor der Kurfürsten , Für¬
sten und Stände Bewilligung
auf einem Reichstage hierzu er¬
langet.

§ . r.

(Zu eilenden Fällen)

Da aber islus yublics et uti-
1itL8 eine mehrere Beschleunigung
erforderte , da sollen und wollen
Wir aller Kurfürsten sämtliche
Einwilligung zu gelegener Zeit
und Mahlstatt , und zwar auf ei¬
ner Kollegialzusammenkunft , und
nicht durch absonderliche Erklä¬

rungen , bis man zu einer gemei¬
nen

Project der perpetm
'
rlichen

W . Capit.

-krticulus VI.

i . Der regierende römische
Kayser soll und will auch vor sich
selbst , als erwehlter Römischer
Kayser , in des Reichs Händeln
keine Bündniß oder Einigung
mit andern inn - oder austerhalb
des Reichs machen , Er habe
dann zuvorhero der Churfürsten,
Fürsten und Stände Bewilli¬

gung auf einem Reichstag hierzu
erlanget;

§. g . wann Er auch ins künf¬
tig , seiner eigenen Landen hal¬
ber , einige Bündniß machen
würde , so solle solches anderer

Gestalt nicht geschehen , als un¬

beschädigt des Reichs und nach
Innhalt des Inüruinenti kreis.

4 . So viel aber die Stän¬
de des Reichs ins gemein belan¬

get, soll denenselben allen und

jeden das Recht , Bündniß unter

sich , und mit Auswärtigen zu
Ihrer Sicherheit und Wohlfart
zu machen , dergestalt frey blei-



5 ?

Beschwerden und Wünsche des SchwäbischenReichs-Kreises.
unter gleichem Titel und zu gleichem Zwek erschienenen Drukschrift vom Jahr 1741 und deren
IXten Abschnitt enthaltenen Bitte des Schwäbischen Reichs -Kreises , um Reichs -Verfaffungsmä-
ßigen Beistand zu Erlangung der beständigen Besteuerung der innerhalb desselben gelegenen soge¬
nannten lmmeciistol -um , nemlich solcher Stände und Herrschaften , die zwar unmittelbar unter dem
teutjchen Reich stehen , auch dessen und des Kreises Schuz und andere dahin gehörige Vortheile
gemessen , und hingegen von allen gemeinschaftlichen Bürden ganz befreiet seyn wollen/wie
zum Beispiel das Reichs -Stift Ottobeuren , die Karthaus Buxheim und andere Herrschaften,
welche nach und nach einige Güter und Dorfschaften von den Kreisständen an sich gebracht , und
solche wider die deutliche Reichs -Geseze , völlig eximiren ; da doch der Kreis , vermöge der Reichs-
Abschiede von den Jahren 1500 , 1512 , 1542 und iZ4Z einen gegründeten Anspruch auf alle
innerhalb des Kreises befindliche Prälaturen , Grafen und Herren hat.

Wie es denn unter andern namentlich in dem zu Augsburg errichteten Reichs -Abschied vom 2,
^zul . i Zoo §. 7 , heißt:

^
dem Schwäbischen Kreis alle und jede Prälaten , Grafen , Herren und ReichS-

Stadte im Land zu Schwaben gehörtenwelches in dem — über der Ordnung des Reichs -Regi¬ments am r6 . Mai 1521 zu Worms errichteten Reichs - Abschied § . 2z und in der — auf dem
Reichstag zu Nürnberg am Donnerstag Philippi und Jacobi 1522 verfaßten Erklärung des Land-
Friedens § . 7 . wörtlich wiederholt wurde.

Wozu noch überdieß kommt , daß , mittelst der Reichs -Abschiede
von 1542 , § . 16 . 17.
von 154z , § . 25 . 27.
VON 1544 , K. 26 . 27 . Z2 . zz . - '

von 1548 , §. 5 z . 66.
verbis : Aber diejenige , so etc . l

von 1555 , L. 83.
von 1576 , §,. IOZ.
von 1582 , § . 52.
von 1598 , § . 20.
von 1641 , § . Z6.

alle Exemtionen in Reichs -Kriegen , auch Reichs - und Kreis -Verfassungs -Sachen , als ganz unstatt-

ben worden
'
ist

" ^ ^ 200 Jahren die Wieder -Ergänzung der Reichs -Kreise ciftigst betrie-

Vorzüglich aber gehören obgemeldtermassen hieher das Reichs -Stift Ottobeuren und die Karthaus
^ uxherm , (als welche sogar mehrere Jahre wirklich zu dem Kreise gesteuert — und sowohl von jewei¬
ligen teutschen Kassern ausdrüklich d izu angewiesen — als auch , was Ottobeuren besonders betrift,von dem Rerchs -Kammer -Gericht im Jahr 1713 dem Kreise durch ein 8 . O vollkommen
zugejprochen worden ;) wie auch die Herrschaft Jlleraichheim , welche bereits ehehin durch viele Reichs-" "

^ ^
s -^ oäerLtlons -G Machten dem Kreise zuerkannt worden , und deren damalige Besizer , die

von Re ) berg , dem Kreise sogar eine Zeitlang mit Siz und Stimme beigetretten waren , sich aber dem-
se en g . erchwohl wieder entzogen , und , bei diesem — den klaren Reichs -Gesezen gerade entgegen laufen-en Benehmen , durch ein ) eitige Vorstellungen , Kaiserlühen Beistand zu verschaffen gewust haben.
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